
rechtzeitige Ankündigung von Stundenplan-
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In NRW ist es beispielsweise bei Vertretungsstunden folgendermaßen:

Zitat von ADO NRW

(3) Lehrerinnen und Lehrer können, soweit sie während der allgemeinen
Unterrichtszeit der Schule (die Zeit, in der die ganz überwiegende Zahl
der Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden) nicht im Unterricht
eingesetzt sind, durch die Schulleiterin oder den Schulleiter bei Bedarf
im Rahmen des Zumutbaren mit anderen schulischen Aufgaben betraut
werden. Sie können im Einzelfall zur Anwesenheit in der Schule
verpflichtet werden, wenn Aufgaben in der Schule, insbesondere
kurzfristig wahrzunehmender Vertretungsunterricht, dies erfordern.

Das bezieht sich hier zwar auf den Vertretungsplan, aber vielleicht kann man hier auch
Rückschlüsse auf den Stundenplan ziehen.

Wenn sich der Stundenplan ändert, und ich lege einen privaten Termin in die "allgemeine
Unterrichtszeit der Schule" - dann habe ich Pech gehabt.
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